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Vorwort 
 

Die Zahl der Menschen, die weltweit vor religi-
ºser, politischer oder ethnischer Verfolgung, 
vor Menschenrechtsverletzungen und bewaff-
neten Konflikten fliehen, ist aktuell so hoch wie 
seit 20 Jahren nicht mehr. 
 
Im europªischen Vergleich nimmt Deutschland 
einen GroÇteil der Fl¿chtlinge auf, in Deutsch-
land ist Baden-W¿rttemberg nach Nordrhein-
Westfalen und Bayern eines der Lªnder, wel-
ches f¿r die Aufnahme der meisten Asylbewer-
ber Verantwortung ¿bernimmt. 

 
Bei der Betreuung und Unterst¿tzung der im Ortenaukreis unterge-
brachten Fl¿chtlinge kºnnen die hauptamtlichen Krªfte auf die Mithilfe 
von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern nicht verzichten. Im 
August 2015 waren in den Gemeinschaftsunterk¿nften im Ortenaukreis 
bereits rund 280 B¿rgerinnen und B¿rger ehrenamtlich aktiv. In der An-
schlussunterbringung in den Gemeinden haben sich ebenfalls zahlrei-
che Ehrenamtliche organisiert, die den Asylbewerbern unterst¿tzende 
und wenn nºtig tatkrªftige Hilfestellung leisten. ¦ber dieses groÇe En-
gagement bin ich sehr froh und auch ¿beraus dankbar daf¿r. 
 
Gerade f¿r ehrenamtlich engagierte Helferinnen und Helfer bringt die 
Arbeit mit Fl¿chtlingen immer auch Unsicherheiten und Fragen mit sich. 
Diese Brosch¿re gibt den Ehrenamtlichen einen ¦berblick ¿ber ver-
schiedene rechtliche Belange und soll deren tªgliche Arbeit auch orga-
nisatorisch erleichtern. AuÇerdem enthªlt sie Zustªndigkeiten und An-
sprechpartner im Ortenaukreis, die weitergehende Ausk¿nfte geben. 
 
Auch f¿r die Zukunft w¿nsche ich allen Fl¿chtlingshelferinnen und -
helfern viel Kraft und nat¿rlich auch viele positive Momente mit den hil-
fesuchenden Menschen, die auch in den kommenden Wochen und Mo-
naten zu uns in die Ortenau kommen werden. 

 

 

 

 

Frank Scherer 

Landrat des Ortenaukreises 
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1. Die Zuweisung und Verteilung der  

Asylbewerber und Fl¿chtlinge 

 
Jedes Bundesland muss eine bestimmte Quote an Asylbewerbern auf-

nehmen. Die Aufnahmequoten richten sich nach dem Kºnigsteiner 

Schl¿ssel, der die Bevºlkerungszahl und die Steuereinnahmen der ein-

zelnen Bundeslªnder ber¿cksichtigt, um so eine gerechte Lastenvertei-

lung zwischen den Lªndern sicher zu stellen. Die Aufnahmequote f¿r 

Baden-W¿rttemberg liegt bei knapp 13 Prozent, die Quoten werden 

jªhrlich neu festgelegt.  

 

In einem weiteren Schritt erfolgt die Zuweisung der Asylbewerber zu 

den Stadt- und Landkreisen. Innerhalb des Landkreises werden die 

Fl¿chtlinge dann auf die kreisangehºrigen Gemeinden verteilt. Hierbei 

ist der Bevºlkerungsschl¿ssel der Kreise, bzw. der Gemeinden maÇge-

bend. 
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2. Die Unterbringung 

 
 Erstaufnahmeeinrichtungen 

Wenn die Asylsuchenden nach Baden-W¿rttemberg kommen, sind sie 

zunªchst in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) untergebracht. 

Zustªndig f¿r die LEA sind die Regierungsprªsidien als hºhere Aufnah-

mebehºrden. Dort wird der Asylbewerber registriert und medizinisch 

untersucht. In jeder LEA gibt es eine AuÇenstelle des Bundesamts f¿r 

Migration und Fl¿chtlinge, wo der Asylbewerber in der Regel einen An-

trag auf Asyl stellt. Die Aufenthaltsdauer in einer LEA betrªgt sechs Wo-

chen bis drei Monate. Wurde innerhalb dieser Zeit nicht ¿ber den Asyl-

antrag entschieden, zieht der Asylbewerber in die vorlªufige Unterbrin-

gung, die durch den Landkreis organisiert wird.  

 

 Vorlªufige Unterbringungen 

Im Ortenaukreis erfolgt die vorlªufige Unterbringung in Gemeinschafts-

unterk¿nften oder Wohnungen mit Sozialbetreuung und Beratung der 

Fl¿chtlinge. Die maximale Aufenthaltsdauer in einer vorlªufigen Unter-

bringung betrªgt 24 Monate.  

 

 Anschlussunterbringungen 

Nach dieser Zeit werden die Asylsuchenden den Gemeinden zugeteilt. 

Dort leben sie in der so genannten Anschlussunterbringung. Die kreis-

angehºrigen Gemeinden sollen gemeinsam mit dem Landratsamt Orte-

naukreis als untere Aufnahmebehºrde auf eine z¿gige, endg¿ltige Un-

terbringung und Unabhªngigkeit von ºffentlichen Leistungen hinwirken. 

Ziel ist dabei eine fr¿hzeitige Integration. 
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3. Das Asylverfahren 

 
 Die Antragstellung 

 Der Ablauf des Asylverfahrens ist im Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) 

geregelt. Es beginnt mit der Antragsstellung durch den Asylsuchenden. 

Da in der Regel an die Erstaufnahmeeinrichtung eine AuÇenstelle des 

Bundesamts f¿r Migration und Fl¿chtlinge angeschlossen ist, wird dort 

durch den Asylbewerber persºnlich der Asylantrag gestellt. Mit jedem 

Asylantrag wird die Anerkennung als Asylberechtigter sowie internatio-

naler Schutz beantragt. Bei der Antragsstellung wird ein Ausweisdoku-

ment, die Aufenthaltsgestattung, ausgestellt. Die Aufenthaltsgestattung 

muss der Asylbewerber immer bei sich tragen und bei Kontrollen, z. B. 

durch die Polizei, vorzeigen.  Weiterhin wird der Antragssteller ¿ber sei-

ne Rechte und Pflichten belehrt.  

Aufgrund der hohen Fl¿chtlingszahlen und der Auslastung des Bundes-

amts f¿r Migration und Fl¿chtlinge  werden derzeit Asylbewerber teilwei-

se noch vor Asylantragsstellung auf die Landkreise und Gemeinden 

weiter verteilt. Auch eine Aufenthaltsgestattung wird nicht immer ausge-

stellt. Als Nachweis dient den Asylbewerbern dann die Bescheinigung 

¿ber die Meldung als Asylsuchender (B¿MA). Es kann aktuell also nicht 

davon ausgegangen werden, dass der Antrag auf Asyl durch den 

Fl¿chtling bereits gestellt wurde wenn er in die Landkreise und Gemein-

den kommt. 

 Das Recht auf Anhºrung und die Pflicht zur Mitwirkung 

Das Bundesamt hat die gesetzliche Pflicht, den Asylbewerber anzuhº-

ren. Der Asylsuchende selbst muss seine Furcht vor Verfolgung begr¿n-

den oder die Gefahr eines ihm drohenden ernsthaften Schadens darle-

gen und die erforderlichen Angaben machen. Zu den erforderlichen An-

gaben gehºren Angaben ¿ber Wohnsitze, Reisewege, Aufenthalte in 

anderen Staaten und Angaben dar¿ber, ob bereits in einem anderen 

Staat oder im Bundesgebiet ein Asylverfahren eingeleitet wurde. Der 

Antragssteller muss auch alle Tatsachen und Umstªnde angeben, die 

einer Abschiebung (in einen bestimmten Staat) entgegenstehen. Spªte-
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re Angaben des Antragsstellers kºnnen unber¿cksichtigt bleiben. 

An der Anhºrung nehmen der Asylbewerber, der Entscheider und ein 

Dolmetscher teil. Typische Anhºrungsinhalte sind z. B. Lebenslauf und 

ïumstªnde, Reiseweg und Verfolgungsschicksal, was der Asylbewerber 

bei seiner R¿ckkehr zu bef¿rchten hat.  

 

 Die Entscheidung 

Der Entscheidung ¿ber einen Asylantrag liegt eine Gesamtbetrachtung 

aller Erkenntnisse, insbesondere die Anhºrung zugrunde. Mºgliche Ent-

scheidungen kºnnen sein: 

 

1) Zuerkennung der Fl¿chtlingseigenschaft nach der Genfer 

Fl¿chtlingskonvention gemªÇ Ä 3 Abs. 1 AsylVfG 

2) Anerkennung als Asylberechtigter nach Art. 16a Abs. 1 GG 

3) Zuerkennung von subsidiªrem Schutz nach Ä 4 Abs. 1 

AsylVfG 

4) Feststellung eines Abschiebungsverbots nach Ä 60 Abs. 5 

oder 7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

5) Ablehnung des Asylantrags (Asylberechtigung und internatio-

naler Schutz) als unbegr¿ndet, kein Abschiebungsverbot 

nach Ä 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG festzustellen 

6) Ablehnung des Asylantrags (Asylberechtigung und internatio-

naler Schutz) als offensichtlich unbegr¿ndet, kein Abschie-

bungsverbot nach Ä 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG festzustellen 

7) Unzulªssigkeit des Asylantrags wegen Zustªndigkeit eines 

anderen Mitgliedstaates 

8) Einstellung des Asylverfahrens in Folge einer Antragsr¿ck-

nahme 

9) Ablehnung der Durchf¿hrung eines Asylverfahrens, nach ei-

ner erneuten Asylantragstellung, der ein abschlªgiges unan-

fechtbar abgeschlossenes Asylverfahren voranging. 

 

Wªhrend des Asylverfahrens hat der Asylbewerber Mitwirkungspflich-

ten, denen er nachkommen muss, Ä 15 AsylVfG. Dazu gehºrt z. B. die 

Pflicht an der Aufklªrung des Sachverhaltes mitzuwirken, die Melde-, 

Vorlage- und ¦berlassungspflicht von Dokumenten, Urkunden, Pªssen 
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aber auch die Pflicht das Bundesamt zu unterrichten, wenn ein Aufent-

haltstitel erteilt wurde. 

 

 Die Arten des Fl¿chtlingsschutzes 

1) Zuerkennung der Fl¿chtlingseigenschaft nach der Genfer Fl¿cht-

lingskonvention gemªÇ Ä 3 Abs. 1 AsylVfG 

 

Nach Ä 3 Abs. 1 AsylVfG ist Fl¿chtling, wer sich 

 

¶ auÇerhalb des Landes seiner Staatsangehºrigkeit oder als Staaten-

loser auÇerhalb des Landes seines gewºhnlichen Aufenthalts befin-

det und 

¶ aus begr¿ndeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Natio-

nalitªt, politischen ¦berzeugung, Zugehºrigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe 

¶ Ădurch wen auch immerñ den Schutz seines Heimatlandes nicht in 

Anspruch nehmen kann, oder wegen der Bef¿rchtung nicht in An-

spruch nehmen will. 

 

AuÇerdem d¿rfen keine Ausschlussgr¿nde nach Ä 3 Abs. 2, 3 oder 4 

AsylVfG vorliegen. Ausschlussgr¿nde liegen dann vor, wenn der Aus-

lªnder z.B. Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlich-

keit begangen hat oder aus schwerwiegenden Gr¿nden als eine Gefahr 

f¿r die Allgemeinheit oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutsch-

land anzusehen ist.  

 

2)  Anerkennung als Asylberechtigter nach Art. 16a Abs. 1 GG Asyl-

berechtigter, also Ăpolitisch Verfolgterñ im Sinne der Art. 16a Abs. 

1 GG ist, wer im Fall der R¿ckkehr 

 

¶ in das Land seiner Staatsangehºrigkeit oder als Staatenloser in das 

Land seiner gewºhnlichen Aufenthalts 

¶ einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein 

wird, die wegen 
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¶ seiner Rasse, Nationalitªt, politischen ¦berzeugung, Zugehºrigkeit 

zu einer bestimmten sozialen Gruppe erfolgt, 

¶ und der Eingriff vom Staat ausgeht 

¶ keine Fluchtalternative innerhalb des Heimatlandes oder anderweiti-

gen Schutz vor Verfolgung hat. 

 

Wer ¿ber einen Ăsicheren Drittstaatñ in die Bundesrepublik Deutschland 

eingereist ist, wird nicht als Asylberechtigter anerkannt. Als Ăsichere 

Drittstaatenñ gelten die Mitgliedstaaten der Europªischen Union, Norwe-

gen und die Schweiz. 

 

3)  Zuerkennung von subsidiªrem Schutz nach Ä 4 Abs. 1 AsylVfG 

 

Nach Ä 4 Abs. 1 AsylVfG ist subsidiªr schutzberechtigt, wem 

 

¶ im Herkunftsland 

¶ ein ernsthafter Schaden 

¶ Ădurch wen auch immerñ droht 

 

und er den Schutz seines Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen kann 

oder wegen der Bedrohung nicht in Anspruch nehmen will 

Auch hier d¿rfen keine Ausschlussgr¿nde nach Ä 4 Abs. 2 AsylVfG vor-

liegen (s.o.). 

 

¶ Ernsthafter Schaden ist: 

§ die Verhªngung oder Vollstreckung der Todesstrafe 

§ Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder  

Behandlung oder 

§ eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit einer Person in Folge willk¿rlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffne-

ten Konflikts 
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4)  Feststellung eines Abschiebungsverbots nach  

Ä 60 Abs. 5, 7 AufenthG 

 

Ein Auslªnder darf nicht abgeschoben (Abschiebungsverbot) werden, 

wenn 

 

¶ die Abschiebung eine Verletzung der Europªischen Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) darstellt (Ä 

60 Abs. 5 AufenthG), oder 

¶ durch die Abschiebung in einen Staat eine erhebliche konkrete Ge-

fahr f¿r Leib, Leben oder Freiheit besteht (Ä 60 Abs. 7 AufenthG) 
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4. Aufenthaltsrechtlicher Status 

 
 Die Aufenthaltsgestattung 

Asylbewerber haben das Recht, sich wªhrend der Durchf¿hrung des 

Asylverfahrens in Deutschland aufhalten zu d¿rfen. Wªhrend des lau-

fenden Asylverfahrens bekommen sie eine Aufenthaltsgestattung. Diese 

ist zugleich eine Bescheinigung dar¿ber, dass ein Asylantrag gestellt 

wurde. In der Zeit, in der der Asylbewerber verpflichtet ist in einer Erst-

aufnahmeeinrichtung zu wohnen, wird die Aufenthaltsgestattung f¿r drei 

Monate ausgestellt. Danach wird die Aufenthaltsgestattung befristet auf 

sechs Monate. Die Aufenthaltsgestattung stellt keinen Aufenthaltstitel 

dar. Der Asylbewerber darf das Bundesgebiet nicht verlassen. Ist der 

Lebensunterhalt des Asylbewerbers nicht gesichert, ist er gesetzlich 

verpflichtet an einem bestimmten Ort zu wohnen (Wohnsitzauflage), da 

Sozialleistungen nur dort erbracht werden, wo der Leistungsempfªnger 

seinen gewºhnlichen Aufenthalt hat. Das bedeutet, dass der Asylbewer-

ber sich frei innerhalb des Bundesgebiets bewegen darf, aber an einem 

Ort melderechtlich registriert sein muss. 

  

 Die Duldung 

Ist der Asylsuchende nach dem negativen Abschluss des Asylverfah-

rens verpflichtet auszureisen, kann aber nicht abgeschoben werden, 

dann erhªlt er eine Duldung. Die Duldung ist eine Ăvor¿bergehende 

Aussetzung der Abschiebungñ. Die Duldung wird erteilt, wenn das Bun-

desamt f¿r Migration und Fl¿chtlinge bei der Entscheidung ¿ber den 

Asylantrag Abschiebungsverbote nach Ä 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG 

festgestellt hat. Diese Abschiebungsverbote stellen rechtliche Gr¿nde 

dar, die die Abschiebung behindern. Daneben gibt es auch tatsªchliche 

Abschiebungshindernisse, z.B. Reiseunfªhigkeit bei Krankheit, das Feh-

len erforderlicher Papiere oder die Weigerung des Herkunftslandes, den 

Auslªnder aufzunehmen. 

Auch die Duldung ist kein Aufenthaltstitel und begr¿ndet keinen recht-

mªÇigen Aufenthalt. Nach 18 Monaten Duldungszeit besteht ein Soll-

Anspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Diese wird f¿r 



 

 

 

18  

 
 

lªngstens sechs Monate erteilt, sie kann f¿r einen lªngeren Zeitraum 

erteilt werden, wenn sich der Auslªnder mindestens 18 Monate lang  

rechtmªÇig in Deutschland aufgehalten hat. Weitere Voraussetzung ist, 

dass der Auslªnder die Unmºglichkeit der Abschiebung nicht selber zu 

verschulden hat und eine freiwillige Ausreise nicht zumutbar oder un-

mºglich ist. Dar¿ber hinaus m¿ssen auch die Voraussetzungen f¿r die 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Ä 5 Abs. 1 und 2 AufenthG 

vorliegen, auf diese wird im Folgenden nªher eingegangen. 

  

 Die Aufenthaltserlaubnis 

Die Aufenthaltserlaubnis stellt einen Aufenthaltstitel dar und begr¿ndet 

einen rechtmªÇigen Aufenthalt. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

ist von bestimmten Voraussetzungen abhªngig. Da die Aufenthaltser-

laubnis f¿r einen bestimmten Zweck erteilt wird, m¿ssen neben den all-

gemeinen Erteilungsvoraussetzungen auch die zweckgebundenen Vor-

aussetzungen erf¿llt sein. Im Fall der Asylbewerber und Fl¿chtlinge ist 

hier der Aufenthalt aus vºlkerrechtlichen, humanitªren und politischen 

Gr¿nden einschlªgig (ÄÄ 22 ff. AufenthG).  Die Aufenthaltserlaubnis wird 

befristet erteilt. F¿r eine Verlªngerung der Erlaubnis m¿ssen die glei-

chen Voraussetzungen vorliegen wie bei der erstmaligen Erteilung. Un-

ter bestimmten Umstªnden kann eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, 

die so genannte Niederlassungserlaubnis erteilt werden. 

Die allgemeinen Voraussetzungen f¿r die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis (Ä 5 Abs. 1, 2 AufenthG) sind erf¿llt, wenn 

 

¶ der Lebensunterhalt gesichert ist, 

¶ die Passpflicht erf¿llt wird 

¶ die Einreisevorschriften beachtet wurden und 

¶ kein Ausweisungsgrund vorliegt. 

 

Von besonderer Bedeutung f¿r Asylbewerber sind dar¿ber hinaus die 

zusªtzlichen Voraussetzungen f¿r den Aufenthalt aus humanitªren 

Gr¿nden nach Ä 25 AufenthG. 

 

Als zusªtzliche Voraussetzung ist entweder die Zuerkennung der 
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Fl¿chtlingseigenschaft, des subsidiªren Schutzes oder der Asylberechti-

gung erforderlich. Auslªndern, denen die Fl¿chtlingseigenschaft (Ä 25 

Abs. 2, 1. Alternative AufenthG) zuerkannt wurde und Asylberechtigte (Ä 

25 Abs. 1 AufenthG), erhalten eine Aufenthaltserlaubnis f¿r drei Jahre. 

Diese kann dann um hºchstens weitere drei Jahre verlªngert werden. 

Wird der subsidiªre Schutz zuerkannt (Ä 25 Abs. 2, 2. Alternative Auf-

enthG), erhªlt der Asylbewerber eine Aufenthaltserlaubnis f¿r ein Jahr, 

welche f¿r zwei Jahre verlªngert werden kann.  

 

Vor der Verlªngerung der dreijªhrigen Aufenthaltserlaubnis ¿berpr¿ft 

das Bundesamt f¿r Migration und Fl¿chtlinge ob die Voraussetzungen 

f¿r die Anerkennung der Fl¿chtlingseigenschaft bzw. der Asylberechti-

gung noch vorliegen. Dies ist der Fall, wenn der Auslªnder in seinem 

Herkunftsland nach wie vor gefªhrdet wªre. Ist die Gefªhrdungssituation 

nicht mehr gegeben, widerruft das Bundesamt die Anerkennung der 

Fl¿chtlingseigenschaft bzw. der Asylberechtigung. Haben falsche Anga-

ben des Auslªnders zu der Anerkennung gef¿hrt, wird diese zur¿ckge-

nommen.  

 

Ist ein Abschiebungsverbot nach Ä 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG festge-

stellt worden (Ä 25 Abs. 3 AufenthG), wird die Aufenthaltserlaubnis f¿r 

mindestens ein Jahr erteilt. Sie ist zu versagen, wenn die Ausreise in 

einen anderen Staat (=Drittstaat) f¿r den Auslªnder zumutbar bzw. 

mºglich ist. Die Aufenthaltserlaubnis ist auch zu versagen, wenn wie-

derholt gegen die Mitwirkungspflichten verstoÇen wurde oder der Aus-

lªnder eine Gefahr f¿r die Sicherheit darstellt. Ein weiterer Versagungs-

grund liegt vor, wenn es Anhaltspunkte daf¿r gibt, dass der Auslªnder 

Kriegsverbrechen, Straftaten oder terroristische Handlungen begangen 

hat. 

 

Wenn ein Ausreisehindernis besteht und der Auslªnder weder freiwillig 

ausreisen noch abgeschoben werden kann, kann eine Aufenthaltser-

laubnis nach Ä 25 Abs. 5 AufenthG erteilt werden. Die Auslªnderbehºr-

de pr¿ft bei jeder Verlªngerung der Aufenthaltserlaubnis, ob das Ausrei-

sehindernis noch vorliegt. Sollte dieses weggefallen sein, ist es mºglich, 

die Aufenthaltserlaubnis nicht zu verlªngern und den Auslªnder zur 

Ausreise aufzufordern. 
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5. Leistungen nach Asylbewerber-

leistungsgesetz (AsylbLG) 

 
Das Asylbewerberleistungsgesetz kann dem Sozialrecht zugeordnet 

werden. Das Leistungsniveau des AsylbLG orientiert sich grundsªtzlich 

an der Sozialhilfe bzw. am Arbeitslosengeld II, es liegt allerdings den-

noch darunter. Die Leistungen nach AsylbLG lassen sich unterteilen in 

die Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und 

Geburt und Bildungs- und Teilhabeleistungen. 

 

 Leistungsberechtigung Ä 1 AsylbLG 

Leistungsberechtigt sind Asylbewerber, geduldete Auslªnder und Aus-

lªnder, die zur Ausreise verpflichtet sind, auch wenn sie sich ohne lega-

len Aufenthaltsstatus in Deutschland aufhalten. Die Hilfebed¿rftigkeit 

des Auslªnders muss vorliegen. Grund f¿r die Hilfebed¿rftigkeit ist meis-

tens fehlendes Erwerbseinkommen (z.B. weil keine Arbeitserlaubnis 

vorliegt) oder nicht ausreichendes Einkommen und Vermºgen des Aus-

lªnders. 

 

 Grundleistungen Ä 3 AsylbLG 

Wªhrend der Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung bekommt 

der Auslªnder ein Startpaket durch welches der notwendige Bedarf an 

Wohnraum, Gesundheit, Kleidung, Lebensmitteln und Hausrat gesichert 

ist. Dar¿ber hinaus wird zur Deckung der persºnlichen Bed¿rfnisse des 

alltªglichen Lebens ein monatlicher Geldbetrag an den Auslªnder aus-

gezahlt. Dieser so genannte Bargeldbedarf stellt das soziokulturelle 

Existenzminimum dar.  

Wªhrend der vorlªufigen Unterbringung und der Anschlussunterbrin-

gung wird der notwendige Bedarf vorrangig durch Geldleistung gedeckt. 

Die Deckung des Bedarfs  an Unterkunft, Heizung und Hausrat wird 

durch Sachleistungen gewªhrleistet. F¿r die ¿brigen Bedarfe, wie  

z. B. Kleidung und Lebensmittel, wird ein bestimmter Geldbetrag ausge-

zahlt. Dieser Geldbetrag wird auch physisches Existenzminimum ge-
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nannt. Nach wie vor bekommt der Auslªnder den monatlichen Bargeld-

bedarf ausgezahlt. Die Hºhe der Geldleistungen ist abhªngig von der 

jeweiligen Regelbedarfsstufe. Nach dem Gesetz zur Ermittlung der Re-

gelbedarfe werden sechs Regelbedarfsstufen unterschieden: 

 

1. erwachsene alleinstehende Leistungsberechtigte 

2. zwei erwachsene Leistungsberechtigte, die als Partner einen ge-

meinsamen Haushalt f¿hren 

3. weitere erwachsene Leistungsberechtigte ohne eigenen Haushalt 

4. sonstige jugendliche Leistungsberechtigte vom Beginn des 15. und 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 

5. leistungsberechtigte Kinder vom Beginn des siebenten bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres 

6. leistungsberechtigte Kinder bis zur Vollendung des sechsten Le-

bensjahres 

 

Das physische und soziokulturelle Existenzminimum werden jeweils 

zum 1. Januar eines Jahres fortgeschrieben. Das heiÇt die Hºhe der 

Leistung ªndert sich jedes Jahr. Zurzeit betrªgt die Grundleistung eines 

erwachsenen alleinstehenden leistungsberechtigten Auslªnders 359 

Euro, aufgeteilt in soziokulturelles Existenzminimum in Hºhe von 143 

Euro und physisches Existenzminimum in Hºhe von 216 Euro. Im Ver-

gleich zum Arbeitslosengeld II oder zur Sozialhilfe (Regelbedarf 399 

Euro) kann man zur Orientierung festhalten, dass die Grundleistungen 

nach AsylbLG etwa 10 Prozent unterhalb des Regelbedarfs des Arbeits-

losengeld II liegen. 

 

 Einkommen und Vermºgen Ä 7 AsylbLG  

Leistungen nach AsylbLG sind steuerfinanzierte Grundsicherungsleis-

tungen und als solche nachrangig zu gewªhren. Das bedeutet, dass 

vorrangig verf¿gbares Einkommen oder Vermºgen zur Deckung der 

eigenen Bedarfe und der Bedarfe der Familienangehºrigen eingesetzt 

werden muss. Vom Einkommen werden gewisse Betrªge abgesetzt. 

Ber¿cksichtigt wird dann das um die Absetzbetrªge bereinigte Einkom-

men. F¿r Vermºgen gilt ein Freibetrag von jeweils 200 Euro pro Famili-

enmitglied des Haushalts. Vermºgen, das diesen Freibetrag ¿bersteigt 
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muss zur Bedarfsdeckung eingesetzt werden. Wenn Einkommen vor-

handen ist, aber dieses zur Bedarfsdeckung nicht ausreicht, werden 

nicht pauschal die Grundleistungen gewªhrt. Es wird lediglich die Diffe-

renz geleistet, die zur Bedarfsdeckung notwendig ist. 

 

 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und 

 Geburt Ä 4 AsylbLG 

Bei akuten Erkrankungen und Schmerzzustªnden werden die erforderli-

chen ªrztlichen und zahnªrztlichen Behandlungen gewªhrt. Einge-

schlossen sind die Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie 

sonstige zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krankheiten 

oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen. Die Versorgung mit 

Zahnersatz ist beschrªnkt auf enge Ausnahmefªlle, die aus medizini-

schen Gr¿nden unabweisbar sein m¿ssen. Die Behandlung darf keinen 

weiteren zeitlichen Aufschub dulden. Der Anspruch auf Zahnersatz ist 

also einzelfallabhªngig. Im Fall der Schwangerschaft und Geburt wird 

eine mºglichst umfassende und wirksame Hilfe gewªhrt. Diese umfasst 

ªrztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung nach MaÇgabe der soge-

nannten Mutterschaftsrichtlinie der gesetzlichen Krankenversicherung, 

Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel. Die ªrztliche und 

zahnªrztliche Versorgung einschlieÇlich der amtlich empfohlenen 

Schutzimpfungen und medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen 

wird durch das Migrationsamt des Ortenaukreises sichergestellt. 

Leistungen der Gesundheitsvorsorge/-erhaltung, die ¿ber Ä 4 AsylbLG 

hinausgehen kºnnen gegebenenfalls ¿ber Ä 6 AsylbLG gewªhrt wer-

den. Diese Mºglichkeit besteht dann, wenn die Leistung zur Sicherung 

der Gesundheit unerlªsslich ist. Mºgliche Anwendungsbereiche dieser 

Vorschrift kºnnen chronische Erkrankungen und Traumatherapien sein, 

aber auch Hilfsmittel, die ¿ber die Akutbehandlung hinausgehen. Aller-

dings werden hier sehr hohe Anforderungen gestellt um eine Aushebe-

lung des Ä 4 AsylbLG zu vermeiden. 

Die Erbringung der Gesundheitsleistungen erfolgt ¿ber den so genann-

ten Krankenschein. Ist der Asylbewerber in einer Gemeinschaftsunter-

kunft untergebracht wird der Krankenschein quartalsmªÇig ausgestellt 

und zum Quartalsende f¿r das darauf folgende Quartal verlªngert. In 

der Anschlussunterbringung wird der Krankenschein nicht automatisch, 
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sondern auf Antrag ausgestellt. Er gilt nicht zwangslªufig f¿r das ge-

samte Quartal, der Krankenschein kann zeitlich auch begrenzt ausge-

stellt werden. Pro Quartal wird in der Regel nur ein Krankenschein aus-

gestellt. Das bedeutet, falls ein Facharztbesuch notwendig ist, muss der 

behandelnde Hausarzt eine ¦berweisung ausstellen. 

 

 Bildungs- und Teilhabeleistungen 

Bedarfe f¿r Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

werden f¿r auslªndische Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

gesondert ber¿cksichtigt. Die Bildungs-und Teilhabeleistungen erhalten 

sie analog zum 12. Sozialgesetzbuch. Im Einzelnen sind das 

 

¶ Mehraufwendungen f¿r Mittagessen in der Schule, KiTa oder Kin-

dertagespflege. Der Eigenanteil der Eltern liegt dann bei einem Euro pro 

Tag und Essen. 

 

¶ Lernfºrderung: Bed¿rftige Sch¿lerinnen und Sch¿ler kºnnen Lern-

fºrderung in Anspruch nehmen, wenn das wesentliche Lernziel nur da-

durch erreicht werden kann. Die Schule muss den Bedarf bestªtigen 

und es darf keine vergleichbaren schulischen Angebote geben 

 

¶ Freizeit: Bed¿rftige Kinder sollen bei Sport, Spiel und Kultur mitma-

chen kºnnen. Damit das gewªhrleistet ist steht monatlich ein Betrag bis 

zu 10 ú zu Verf¿gung (z.B. f¿r Mitgliedsbeitrªge in Vereinen) 

 

¶ Schulbedarf: um die Beschaffung von Schulranzen, Schreib-, Re-

chen- und Zeichenmaterial zu erleichtern wird zweimal im Schuljahr ein 

Zuschuss gewªhrt. Zu Beginn des Schuljahres sind das 70 ú und zur 

Schuljahreshªlfte 30 ú. 

 

¶ Ausfl¿ge: Die Kosten ein- und mehrtªgiger Ausfl¿ge (z.B. Klassen-

fahrten) werden von Schulen, KiTas und Kindertagespflege ¿bernom-

men 
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¶ Sch¿lerbefºrderung: Fallen f¿r den Schulweg Kosten f¿r die Sch¿-

lerbefºrderung an und werden diese nicht anderweitig gedeckt, dann 

werden die Kosten ¿bernommen. In der Regel bleibt ein Eigenanteil von 

5 ú monatlich zu tragen. 

 

 Analogleistungen nach Ä 2 AsylbLG 

Wenn sich der leistungsberechtigte Auslªnder lªnger als 15 Monate in 

Deutschland aufhªlt und der Aufenthalt nicht wesentlich unterbrochen 

wurde, erhªlt er Leistungen entsprechend des Zwºlften Buches Sozial-

gesetzbuch (Sozialhilfe). Dies gilt nur, wenn der Auslªnder die Dauer 

seines Aufenthalts nicht absichtlich beeinflusst hat. Eine Leistungsbe-

rechtigung nach dem Sozialgesetzbuch ist dadurch nicht gegeben. Das 

Leistungsniveau der Leistungen nach AsylbLG wird auf das Niveau der 

Leistungen der Sozialhilfe (Regelbedarf 399ú) angehoben. Grundlage 

f¿r die Leistungen bleibt das AsylbLG. 
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6. Arbeit 

 
 Aufnahme einer Beschªftigung 

Die Voraussetzungen f¿r die Aufnahme einer Beschªftigung unterschei-

den sich, je nachdem ob der Auslªnder eine Aufenthaltsgestattung, eine 

Aufenthaltserlaubnis oder eine Duldung besitzt. In jedem dieser Doku-

mente muss erkennbar sein, ob die Aus¿bung einer Erwerbstªtigkeit 

bzw. Beschªftigung erlaubt ist.  

 

 Rechtliche Rahmenbedingungen f¿r Asylsuchende mit  

 einer Aufenthaltsgestattung 

 

 - Beschªftigung bei einem Voraufenthalt unter drei Monaten 

Wªhrend der ersten drei Monate nach Asylantragstellung und der an-

schlieÇenden Erteilung einer Aufenthaltsgestattung, wird dem Asylbe-

werber keine Beschªftigungserlaubnis erteilt. In der Aufenthaltsgestat-

tung ist als Nebenbestimmung vermerkt ĂErwerbstªtigkeit nicht gestat-

tetñ. Eine Beschªftigungserlaubnis wird benºtigt f¿r jede nicht selbstªn-

dige Arbeit, f¿r betriebliche Berufsausbildungen und Praktika, f¿r be-

triebliche Einstiegsqualifizierungen, f¿r ein Freiwilliges Soziales Jahr, 

etc.. Unter den Begriff Erwerbstªtigkeit fªllt  neben der Beschªftigung 

auch die selbstªndige Tªtigkeit. 

Das AsylbLG bietet jedoch mit Ä 5 die Mºglichkeit wªhrend der dreimo-

natigen Wartezeit einer so genannten Arbeitsgelegenheit nachzugehen. 

Eine Arbeitsgelegenheit ist eine gemeinn¿tzige, stundenweise Tªtigkeit, 

f¿r die eine Aufwandsentschªdigung von 1,05 ú pro Stunde gezahlt 

wird. Die Arbeitsgelegenheit soll insbesondere der Aufrechterhaltung 

und Betreibung der Aufnahmeeinrichtung dienen.  

 

 - Beschªftigung bei einem Voraufenthalt ab drei Monaten 

Nach dem Ablauf der drei Monate kann Asylbewerbern eine Beschªfti-

gungserlaubnis erteilt werden. Sie haben damit einen so genannten 

nachrangigen Arbeitsmarktzugang. In der Aufenthaltsgestattung wird als 

Nebenbestimmung vermerkt ĂBeschªftigung nur mit Genehmigung der 
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Auslªnderbehºrde gestattetñ. Mºchte nun ein Asylsuchender eine Be-

schªftigung aufnehmen, muss er zunªchst eine konkrete Arbeitsstelle 

finden. F¿r diese Stelle beantragt er dann bei der Auslªnderbehºrde die 

Erteilung einer Beschªftigungserlaubnis. Der Antrag beinhaltet eine Be-

schreibung der Arbeitsstelle, aus der die Art der Tªtigkeit, die Dauer und 

Verteilung der Arbeitszeit und die Verg¿tung hervorgeht.  

Grundsªtzlich ist bei der Erteilung einer Beschªftigungserlaubnis beim 

nachrangigen Arbeitsmarktzugang die Zustimmung der Bundesagentur 

f¿r Arbeit (BA) erforderlich. Die Auslªnderbehºrde leitet den Antrag also 

an die BA weiter. Hier werden nun drei weitere Pr¿fungen vorgenom-

men.  

 

¶ Zunªchst wird das Vorliegen von Versagungsgr¿nden gepr¿ft. Ver-

sagungsgr¿nde liegen zum Beispiel dann vor, wenn das Arbeitsverhªlt-

nis durch eine unerlaubte Arbeitsvermittlung zustande gekommen ist, 

oder wenn der Asylbewerber als Leiharbeitnehmer tªtig werden soll. 

¶ Dann findet die so genannte Vorrangpr¿fung statt. Hierbei geht es 

um die Frage, ob ein bevorrechtigter Arbeitnehmer f¿r den konkreten 

Arbeitsplatz zur Verf¿gung steht. Bevorrechtigt sind Deutsche, Staats-

angehºrige aus EU-Staaten und sonstige Auslªnder, denen aufgrund 

ihres Aufenthaltstitels eine Erwerbstªtigkeit gestattet ist. 

¶ Im letzten Pr¿fungsschritt werden die Beschªftigungsbedingungen 

gepr¿ft. Ein Auslªnder darf nicht zu ung¿nstigeren Bedingungen be-

schªftigt werden als ein vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer. Hier 

wird insbesondere auf die Einhaltung von Arbeitsschutzrichtlinien ge-

achtet und darauf, ob der angebotene Lohn dem Tariflohn bzw. dem 

Mindestlohn entspricht. 

 

Die Erteilung der Beschªftigungserlaubnis ist in einigen Fªllen ohne die 

Zustimmung der BA mºglich. Dazu zªhlen beispielsweise die Aufnahme 

eine Berufsausbildung, Praktika und Freiwilliges Soziales Jahr oder die 

Beschªftigung von Hochqualifizierten. 
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 - Beschªftigung bei einem Voraufenthalt ab vier Jahren 

Asylsuchende, die sich bereits seit vier Jahren ununterbrochen mit einer 

Aufenthaltserlaubnis, einer Duldung oder einer Aufenthaltsgestattung in 

Deutschland aufhalten, benºtigen f¿r die Erteilung der Beschªftigungs-

erlaubnis die Zustimmung der BA nicht mehr. Das heiÇt nach vier Jah-

ren haben Asylsuchende einen uneingeschrªnkten Zugang zu jeder Art 

von Beschªftigung, nicht aber zur selbstªndigen Tªtigkeit.  

 

 Rechtliche Rahmenbedingungen f¿r geduldete Auslªnder 

Hªlt sich ein geduldeter Auslªnder seit weniger als drei Monaten in 

Deutschland auf, wird ihm die Beschªftigungserlaubnis f¿r zustim-

mungspflichtige Beschªftigungen nicht erteilt. 

Wenn ein Auslªnder eine Duldung besitzt und sich seit drei Monaten 

erlaubt, geduldet oder gestattet in Deutschland aufhªlt, kann ihm die 

Auslªnderbehºrde mit Zustimmung der BA eine Beschªftigungserlaub-

nis erteilen. Die Duldung soll mit der Nebenbestimmung ĂBeschªftigung 

nur mit Genehmigung der Auslªnderbehºrde gestattetñ versehen wer-

den. Die Beschªftigungserlaubnis muss auch hier f¿r eine konkrete Ar-

beitsstelle beantragt werden. Das Verfahren und die Erteilungsvoraus-

setzungen entsprechen denen f¿r Asylbewerber mit Aufenthaltsgestat-

tung (siehe 7.1.1). 

 

 Rechtliche Rahmenbedingungen f¿r Auslªnder mit einer 

 Aufenthaltserlaubnis 

Asylberechtigte, anerkannte Fl¿chtlinge und subsidiªr Schutzberechtigte 

sind per Gesetz zur Aus¿bung einer Erwerbstªtigkeit berechtigt (Ä 25 

Abs. 1 und 2 AufenthG). In der Aufenthaltserlaubnis wird vermerkt 

ĂErwerbstªtigkeit gestattetñ. Damit ist also jede Beschªftigung aber auch 

selbstªndige Tªtigkeit erlaubt.  

Auslªndern mit einer Aufenthaltserlaubnis nach Ä 25 Abs. 3 oder 5 Auf-

enthG ist eine ĂBeschªftigung gestattetñ.  Die BA muss nicht zustimmen. 

Einer selbstªndigen Tªtigkeit darf in diesem Fall nicht nachgegangen 

werden. 
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  Haftpflichtversicherung und Kontoerºffnung 

Asylbewerber sind grundsªtzlich nicht privat haftpflichtversichert. Es 

gelten die gesetzlichen Regelungen des B¿rgerlichen Gesetzbuches. 

Danach muss auch der Asylbewerber mit seinem pfªndbaren Vermºgen 

f¿r die von ihm angerichteten Schªden haften. In der Regel laufen sol-

che Forderungen aber ins Leere, da die wenigsten Asylbewerber ¿ber 

Vermºgen verf¿gen. 

 

Die Erºffnung eines Bankkontos ist f¿r die Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben unerlªsslich, sei es f¿r Lohnzahlungen, Beitrªge f¿r den 

Sportverein oder Mietzahlungen. Bevor ein Konto erºffnet wird muss die 

Bank die Identitªt ihres Vertragspartners pr¿fen. Dies geschieht mit Hilfe 

eine Ausweises oder eines entsprechenden Ersatzes. Die Aufenthalts-

gestattung ist nach Ä 64 AsylVfG ein Ausweisersatzdokument. Auch 

wenn die Aufenthaltsgestattung den Vermerk Ădie Personalangaben 

beruhen auf den eigenen Angaben des Inhabersñ enthªlt, gen¿gt die 

Aufenthaltsgestattung als Ausweisersatz. Anders verhªlt es sich bei der 

Duldung. Diese wird in der Regel nicht als Ausweisersatz ausgestellt 

und bei einer Kontoerºffnung auch nicht als Identitªtsnachweis akzep-

tiert. Mit der so genannten EU-Zahlungskontenrichtlinie soll in Zukunft 

auch geduldeten Auslªndern Zugang zu einem Bankkonto erºffnet wer-

den. Die Richtlinie soll bis September 2016 in nationales Recht umge-

setzt werden, so dass sich dann die Situation f¿r Duldungsinhaber ein-

facher gestalten wird. 




